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Ortschaftsrat    

Technischer Ausschuss    

Verwaltungsausschuss    

Entscheidung Gemeinderat Terminvorschlag: 

21.10.2025 
 

ja 
 

 

Beschluss- 
vorschlag 

Der Gemeinderat Striegistal beschließt auf die Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses nach § 88b Sächsische Gemeindeordnung für das 
Haushaltsjahr 2025 zu verzichten. 
 

Sachverhalt Gemäß § 88b SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss 
aufstellen. Verzichtet sie hierauf, ist dies der Rechtsaufsichtsbehörde 
anzuzeigen. 
 
Bei einem Gesamtabschluss sind mit dem Jahresabschluss der Gemeinde 
die Jahresabschlüsse 
- der verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, 
die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden,  
- der Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung 
hält, und  
- der Zweckverbände und Verwaltungsverbände  
zu konsolidieren. 
Dafür kann der Beteiligungsbericht nach § 99 SächsGemO entfallen. 
 
Aufgrund der geringfügigen Beteiligungsverhältnisse der Gemeinde 
Striegistal bei mittelbaren Unternehmen und Zweckverbänden und dem 
vollständigen Fehlen von Eigen- und Regiebetrieben ist die Aufstellung 
eines Gesamtabschlusses nicht sinnvoll. 

Anlagen keine 

Finanzielle 
Auswirkungen 

ja/nein 

  nein 

Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einnahmen 

Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon  
Fördermittel 

      

 
 


